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Änderungsantrag gem. § 16 BImSchG 
Anpassung artenschutzrechtlicher Abschaltzeiten beim Windpark Berge-Hekese 
 

  
 Landkreis Osnabrück 

Fachdienst 6 Planen und Bauen 
Am Schölerberg 1 
D-49082 Osnabrück 

Erreichbarkeit des Kontakt-Centers: 
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Hier finden Sie auch unsere  
Antragsformulare 

 

I. Änderungsgenehmigung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund Ihres Antrages vom 03.05.2023 wird Ihnen gemäß 
 

 § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der z Zt. geltenden Fassung 
und der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. 
BImSchV) in der z. Zt. geltenden Fassung 
 

 § 1 und der lfd. Nr. 1.6.2 des Anhangs Nr. 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 
4. BImSchV) in der z. Zt. geltenden Fassung 
 

 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissi-
onsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen 
Rechtsgebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz vom 30.10.2015 (Nds. GVBl. S. 272) in 
der zurzeit geltenden Fassung 

 
die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung für die Anpassung der ar-
tenschutzrechtlichen Abschaltzeiten des Windparks Berge-Hekese erteilt. 
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Standort des Vorhabens: 
 
Ort: Gemeinde Berge 
Gemarkung: Hekese   
Flur:                    1 3  
Flurstück:               115 310, 312   
 
 
Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der privaten Rechte Dritter und der behördlichen 
Entscheidungen, die nach dem § 13 BImSchG von der Genehmigung ausgenommen sind 
(z.B. Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz). 
 
Die Änderungsgenehmigung ist zusammen mit der ursprünglichen Genehmigung vom 
beim Betrieb so aufzubewahren, dass sie jederzeit vorgelegt werden kann. 
 
Die weiteren Auflagen und Bestimmungen der ursprünglichen Genehmigung vom 
30.12.2016 (Az. FD6-11-01788-16), dem Ergänzungsbescheid vom 17.08.2017 sowie der 
Mitteilung vom 30.03.2022 (Az.: FD6-11-01124-22) sind weiterhin vollumfänglich zu be-
achten, sofern aus dieser Änderungsgenehmigung nichts anderes hervorgeht. 
 
 
 

II. Genehmigungsunterlagen 
 

Insbesondere die nachfolgend aufgeführten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Ände-
rungsgenehmigung. Sie sind verbindlich, soweit sich aus dem Tenor und den Nebenbestim-
mungen zu dieser Änderungsgenehmigung nichts anderes ergibt: 
 

 Antrag nach § 16 BImSchG inkl. Begründung 

 Ergänzende Stellungnahme 

 Fachbeitrag zum Artenschutz durch Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH 
vom 26.04.2023 

 
 
 

III. Befristung 
 
Die Genehmigung erlischt, wenn die Änderung nicht innerhalb von drei Jahren nach Be-
stands- bzw. Rechtskraft des Bescheides erfolgt ist. Auf Antrag kann diese Frist aus wichti-
gem Grunde verlängert werden, wenn dadurch der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet 
wird. 
 
Der Antrag ist vor Fristablauf zu stellen. 
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IV. Auflagen 
 
F a c h d i e n s t  U m w e l t  
U n t e r e  N a t u r s c h u t z -  u n d  W a l d b e h ö r d e 
 

1. Die Regelungen der Auflage Nr. 45 zu den Abschaltungen bei Bewirtschaftungser-
eignissen werden ersatzlos gestrichen (Satz 3 und 4). Die Vorgaben zur Gestaltung 
des Mastfußbereiches sind davon nicht berührt und weiterhin in vollem Umfang ein-
zuhalten (Satz 1 und 2). 
 

2. Die Auflagen Nr. 46 und 47 (artenschutzrechtlichen Abschaltzeiten) werden ersatzlos 
gestrichen. Zum Schutz des Baumfalken gelten die in der u.g. Auflage Nr. 4 definier-
ten Vermeidungsmaßnahmen in Form einer artenschutzrechtlichen Abschaltung, so-
fern dieser im Rahmen des jährlichen Monitorings erfasst wird. 

 
3. Das in Auflage Nr. 48 festgelegte jährliche Monitoring entfällt für die Arten Mäusebus-

sard, Turmfalke und Feldlerche.  
 

4. Als geeignete und verfügbare Vermeidungsmaßnahme zum Schutz des Baumfalken 
ist eine Abschaltung für den Tagzeitraum während der Brutphase vorgesehen, sofern 
dieser im Rahmen des jährlichen Monitorings als relevante Art erfasst wird. Da diese 
auf ein Gesamtkontingent inkl. Fledermausschutz auf maximal 6 % des Jahresertrags 
limitiert ist, sind die Abschaltungen jährlich mit der Unteren Naturschutz- und Wald-
behörde (UNB) abzustimmen und jeweils über einen Ergänzungsbescheid zu regeln. 
Zur Bestimmung der konkreten Abschaltnotwendigkeit ist ein jährliches Monitoring 
durchzuführen. In Abweichung von der Auflage Nr. 48 der Genehmigung vom 
30.12.2016 ist das Monitoring in Bezug auf mögliche Minderungsmaßnahmen (phä-
nologische Abschaltungen) für den Baumfalken mit der UNB abzustimmen. Dieses 
Monitoring hat am Anfang der jeweiligen Brutsaison des Baumfalken Ende April ein-
zusetzen. Sobald sich eine Ansiedlung des Baumfalken innerhalb des erweiterten 
Prüfbereichs für den Baumfalken (450 m) um die WEA abzeichnet, ist dies der Ge-
nehmigungsbehörde sowie der UNB mitzuteilen. Bis zum 01.06. eines jeden Jahres 
ist ein Monitoringbericht vorzulegen. Mit dem Monitoring ist ein ortskundiger Fachgut-
achter mit einschlägigem Fachwissen und mehrjähriger praktischer Berufserfahrung 
(z.B. Biologe, Landespfleger, Landschaftsökologe, Geoökologe, Ökologe, Umwelt-
wissenschaftler oder Geograf, jeweils mit freilandornithologischer Kenntnis) im Ein-
vernehmen mit der UNB zu beauftragen. Die Kontaktdaten sind der Genehmigungs-
behörde mitzuteilen. Der Kartierauftrag sollte für mehrere Jahre in Folge (z.B. 5 Jah-
res-Verträge) vereinbart werden um eine Kontinuität zu gewährleisten. Wird der Ge-
nehmigungsbehörde vom Betreiber keine mehrjährige Vertragsvereinbarung mit ei-
nem Ornithologen nachgewiesen, hat der Betreiber jährlich erneut bis spätestens 
zum 01.11. (einschließlich) eines jeden Jahres einen Ornithologen im Einvernehmen 
mit der unteren Naturschutzbehörde mit dem Monitoring zu beauftragen und der Ge-
nehmigungsbehörde die Kontaktdaten mitzuteilen. Der mit dem Monitoring beauftrag-
te Ornithologe hat durch den Betreiber verpflichtet zu werden, artenschutzrechtliche 
Verstöße (z.B. Abschuss, Zerstörung von Lebensstätten) oder Hinweise hierauf zur 
Anzeige zu bringen. Die Abschaltbedingungen bleiben so lange bestehen, bis die Er-
gebnisse des Monitorings des Folgejahres vorliegen. Die UNB entscheidet über die 
Anpassung der Abschaltzeiten. Wenn die Ergebnisse nicht bis spätestens zum 15.06. 
vorliegen, ist der weitere Betrieb der WEA tagsüber nicht zulässig. Sollte eine Be-
richterstellung bis zum 15.06. aus unwägbaren Gründen, z.B. besonderen Witte-
rungsbedingungen, nicht möglich sein, kann in schriftlicher Abstimmung mit der Ge-
nehmigungsbehörde ein anderer Termin vereinbart werden. Bis zum Vorliegen der 
aktuellen Kartierergebnisse gelten die Abschaltbedingungen des vorherigen Jahres. 
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V. Hinweise 
 
1. Jede Änderung z.B. bezüglich der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anla-

ge, die Auswirkungen auf die Schutzgüter haben kann, bedarf einer Anzeige nach § 15 
BImSchG bzw. einer Genehmigung nach § 16 BImSchG.  

 
2. Zur Erfüllung der sich aus dem BImSchG und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten können auch nach Erteilung dieser Geneh-
migung Anordnungen getroffen werden (§ 17 BImSchG). 

 
3. Kommen Sie als Betreiber der genehmigungspflichtigen Anlage einer Auflage, einer voll-

ziehbaren nachträglichen Anordnung oder einer anschließend bestimmten Pflicht aus ei-
ner Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG nicht nach und betreffen die Auflage, die An-
ordnung oder die Pflicht die Beschaffenheit oder den Betrieb der Anlage, kann die zu-
ständige Behörde den Betrieb ganz oder teilweise bis zur Erfüllung der Auflage, der An-
ordnung oder der Pflichten aus der Rechtsverordnung gem. § 20 BImSchG untersagen.  

 
4. Die Änderungsgenehmigung erlischt, wenn 

 
a) die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr be-

trieben worden ist oder 
b) das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird. 

 
 
 
 
5. Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. 
 
 Ich mache darauf aufmerksam, dass der Vertrauensschutz erst nach Unanfechtbar-

keit der Änderungsgenehmigung eintritt. 
 
6. Auch auf die sich aus § 62 BImSchG ergebenden Ordnungswidrigkeiten weise ich beson-

ders hin.  
 
7. Dieser Bescheid wird bestandskräftig,  

 
a) wenn kein Widerspruch eingelegt wurde,  
b) im Falle eines Verwaltungsstreits spätestens zu dem Zeitpunkt, in dem dieser 

Bescheid durch letztinstanzliches Urteil bestätigt wird. 
 
 

 
VI. Begründung 

 
Sie haben am 03.05.2023 die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung zur An-
passung der artenschutzrechtlichen Abschaltzeiten des Berge-Hekese in der Gemeinde Ber-
ge, Gemarkung Borg, Flur 1, Flurstück 115 sowie Flur 3, Flurstücke 310 und 312 beantragt.  
 
Das Genehmigungsverfahren wurde gemäß §§ 1 - 7, 11, 13, 20 und 21 der 9. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren – 9. BImSchV vom 29.05.1992 (BGBl. I S. 1001)) in der zurzeit geltenden 
Fassung durchgeführt. 
 
Im Windpark Berge-Hekese sind insgesamt 3 WEA genehmigt. Nach der Änderung verän-
dert sich die Anzahl der WEA nicht. Daher fällt der Windpark unter die Nr. 1.6.2 des Anhangs 
1 der 4. BImSchV sowie unter Nr. 1.6.3 der Anlage 1 des UVPG. Aufgrund des § 6 Abs. 1 
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WindBG war keine UVP-Vorprüfung durchzuführen, da die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 WindBG erfüllt sind. 
 
Es wurde ein Änderungsverfahren gem. § 16 Abs. 1 BImSchG ohne Öffentlichkeitsbeteili-
gung gem. § 16 Abs. 2 BImSchG durchgeführt.  
 
Immissionsschutzrechtlich bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. Durch die An-
passung der artenschutzrechtlichen Abschaltzeiten ergibt sich keine Änderung der Immissi-
onssituation. Insbesondere die Richtwerte gem. TA-Lärm werden weiterhin eingehalten. 
 
Mit der Anlage 1, Abschnitt zu § 45b Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), hat der Gesetz-
geber eine abschließende Liste kollisionsgefährdeter Brutvogelarten mit Angaben zu Nahbe-
reich, zentralem Prüfbereich und erweitertem Prüfbereich vorgelegt. Die Arten Mäusebus-
sard, Turmfalke und Feldlerche werden nicht in der o.g. Liste geführt, sodass eine gesetzli-
che Grundlage für die Anordnung von weitergehenden Schutzmaßnahmen, insbesondere 
Abschaltungen, fehlt bzw. Schutzmaßnahmen für diese Arten aus Sicht des Gesetzgebers 
nicht erforderlich sind. Die Nebenbestimmungen 45 bis 48 Ihrer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung vom 30.12.2016 können daher für diese Arten entfallen. Die Regelungen der 
Abschaltung bei Bewirtschaftungsereignissen der Auflage Nr. 45 kann ebenfalls für den 
Baumfalken entfallen. Gemäß § 45b BNatSchG Anlage 1, Abschnitt 2 „trägt die Abschaltung 
bei Bewirtschaftungsereignissen regelmäßig zur Senkung des Kollisionsrisikos bei und bringt 
eine übergreifende Vorteilswirkung mit sich. Durch die Abschaltung der Windenergieanlage 
während und kurz nach dem Bewirtschaftungsereignis wird eine wirksame Reduktion des 
temporär deutlich erhöhten Kollisionsrisikos erreicht. Die Maßnahme ist insbesondere für 
Rotmilan und Schwarzmilan, Rohrweihe, Schreiadler sowie den Weißstorch wirksam.“ Abge-
erntete Felder sind im Vergleich zu den genannten Arten für den Baumfalken unattraktiv, da 
sich der Baumfalke nicht von Kleinsäugern und Aas, sondern von Kleinvögeln und Insekten 
ernährt. Für den Baumfalken besitzt die Maßnahme daher nur eine untergeordnete Wirk-
samkeit, da insbesondere Moore, Gewässer, Heidewälder, Trockenrasen sowie Waldränder 
und Waldlichtungen bedeutende Nahrungshabitate darstellen. 
 
Der Baumfalke ist als kollisionsgefährdete Art mit einem Nahbereich von 350 m, einem zent-
ralen Prüfbereich von 450 m und einem erweiterten Prüfbereich von 2.000 m in der Anlage 1, 
Abschnitt 1 des BNatSchG aufgeführt. Für eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen des 
Baumfalken (Falco subbuteo) ist in der Nebenbestimmung Nr. 48 des Genehmigungsbe-
scheides vom 30.12.2016 ein Monitoring festgelegt. Sie begehren im Rahmen eines immis-
sionsschutzrechtlichen Änderungsantrages u.a. die Aufhebung der Nebenbestimmung Nr. 48 
und berufen sich dabei auf eine geänderte Gesetzeslage (§ 6 WindBG sowie § 45b 
BNatSchG). Zudem führen Sie aus, dass  

a) der Baumfalke letztmalig in 2013 im erweiterten Prüfbereich festgestellt wurde und 
dass im Rahmen des Monitorings gemäß Nebenbestimmung Nr. 48 keine Nachweise 
erbracht werden konnten 

b) der zentrale Prüfbereich (450 m Radius um die Anlagen) kein bevorzugtes Nahrungs-
habitat darstellt und 

c) die ausgebrachten künstlichen Nisthilfen für den Baumfalken eine wirksame Maßnah-
me im Hinblick auf die Senkung des Tötungsrisikos unter die Signifikanzschwelle dar-
stellen 

 
Dem ist aus Sicht der UNB zu widersprechen und wird wie folgt begründet. Das Umfeld im 
zentralen Prüfbereich stellt sich als flurbereinigte, intensiv genutzte Agrarlandschaft mit weg-
begleitenden Gehölzstrukturen, Feldgehölzen und kleineren Wald- und Wasserflächen dar. 
Eine besondere Bedeutung als Nahrungshabitat liegt nicht vor. Jedoch stellen die zahlrei-
chen Gehölzbestände potenziell geeignete Brutplätze dar, wie die vorhandenen Rabenkrä-
hennester belegen. Alte Krähennester werden gerne von Baumfalken zur Brut genutzt. Es 
steht außer Frage, dass aufgrund der großen Aktivität im Bereich eines Brutplatzes eine 
größere artenschutzrechtliche Relevanz vorliegt, als bei einem bevorzugten Nahrungshabi-
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tat. Nicht umsonst beziehen sich die Abstandsempfehlungen der Vogelschutzwarten bzw. 
Länder bei schlaggefährdeten Vogelarten insbesondere auf die Entfernungen zu Brutplätzen 
und nicht zu Nahrungshabitaten. Somit ist festzuhalten, dass eine Eignung als Bruthabitat im 
zentralen Prüfbereich gegeben ist.  
 
Das bislang durchgeführte Monitoring fokussierte auf die Anwesenheiten der Arten Mäuse-
bussard, Turmfalke und Feldlerche. Die im Rahmen der sechs Monitoringberichte (2018 bis 
2023) durchgeführten Erfassungen erfolgten ausnahmslos außerhalb der von Südbeck et al. 
(2005) empfohlenen Zeiträume, nämlich von Mitte März bis Anfang/Mitte April. Mitteleuropäi-
sche Baumfalken erreichen ihr Brutgebiet ab Mitte April bis Ende Mai (ebenda). Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass der Baumfalke im Rahmen des Monitorings (noch) nicht im zentra-
len Prüfbereich festgestellt wurde. Gleichzeitig ist es fachlich nicht vertretbar, aufgrund der 
temporär bedingten Abwesenheit des Baumfalken auf eine fehlende Eignung des Gebietes 
zu schließen. 
 
Sofern der Antragssteller hervorbringt, dass künstliche Nisthilfen für Baumfalken geeignet 
seien durch Weglocken aus dem Gefahrenbereich das Kollisionsrisiko in signifikanter Weise 
zu senken und somit als Schutzmaßnahme zu fungieren, so ist dem zu widersprechen, da 
die lockende Wirkung der Maßnahme nicht gegeben ist. Zudem ist hervorzuheben, dass es 
sich bei den künstlichen Nisthilfen nicht um Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Kolli-
sionsrisikos handelt, sondern um Maßnahmen zum Ersatz verloren gegangener Lebensräu-
me. Insbesondere beim Baumfalken, der nicht standorttreu ist, sind sie kein geeignetes Mit-
tel, das Tötungsrisiko nachhaltig zu minimieren. 
 
Zusammenfassend ist aus Sicht der UNB weiterhin das Vorsehen geeigneter und verfügba-
rer Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des Baumfalken geboten. Hier kommt nur eine 
Abschaltung zur Minimierung des Tötungsrisikos zu den Zeiten des höchsten Schlagrisikos 
in Betracht. Zur Erhebung der Anwesenheit und des Risikos ist weiterhin ein Monitoring zum 
Schutz des Baumfalken notwendig. Sofern der Baumfalke im Rahmen des Monitorings, wie 
in dem aktuellen Betriebsjahr, nicht erfasst wird, sind keine Abschaltungen zum Schutz des 
Baumfalken erforderlich. Daher erfolgen die Anpassungen des jährlichen Monitorings in der 
o.g. Auflage Nr. 4. 
 
Für Fledermäuse ergeben sich keine erheblichen Umweltauswirkungen, da die Abschaltzei-
ten auf Grundlage des Gondelmonitorings nicht Bestandteil des Änderungsantrages sind. 
 
Gem. § 45 b Abs. 6 BNatSchG wird für alle phänologischen Abschaltungen ein maximales 
Kontingent von 6 % des Jahresertrags festgelegt. 
 
Die Bereiche Wasserschutz, Gesundheit, Planung, Denkmalschutz etc. sind von der Ände-
rung nicht betroffen, da sich lediglich der Betriebsmodus teilweise ändert. Die übrigen Di-
mensionen und Ausmaße des Windparks Berge-Hekese bleiben identisch. 
 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass nach 
 

 Prüfung der eingereichten Antragsunterlagen, 
 

  der Würdigung der eingereichten Stellungnahmen  
 

keine Tatsachen vorliegen, die eine Ablehnung rechtfertigen würden.  
 
Dem Antrag war daher gemäß § 6 BImSchG zu entsprechen.  
 
Die Genehmigung wird gemäß § 12 BImSchG allerdings mit Nebenbestimmungen versehen, 
um sicherzustellen, dass die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden (u.a. 
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Minimierung der Immissionen / Emissionen zur Einhaltung bzw. Verhinderung der Über-
schreitung der Grenzwerte) und andere öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
 
 
 

VII. Kostenbescheid 
 
Für die Genehmigung Ihres Antrages werden gemäß beigefügter Gebührenberechnung Kos-
ten in Höhe von  
 

1.634,22 € 
 
 
festgesetzt. 
 
 
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 1, 3, 5, 6, 13 des Niedersächsischen Verwaltungs-
kostengesetzes (NVwKostG) sowie § 1 der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) und der 
lfd. Tarif-Nr. 44.1.8.1 und 44.1.10 des Kostentarifs in den derzeit geltenden Fassungen. 
 
Bitte überweisen Sie diesen Betrag unter Angabe des Kassenzeichens 6.1020.230129.3 
innerhalb einer Woche auf das Konto IBAN: DE81 2655 0105 0000 2012 69 bei der Spar-
kasse Osnabrück (BIC-/SWIFT-Code: NOLADE22XXX). 
 
 
 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landkreis Osnabrück, Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück erhoben werden.  
 
Hinweis: Ein Widerspruch gegen die Kostenfestsetzung hat nach § 80 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung und entbindet daher nicht von der Zah-
lungspflicht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
gez. Petzke 
 
 
Anlagen 

- Gebührenberechnung 
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